
  

Das Landesverwaltungsgericht Kärnten hat durch die Richterin xxx über die 

Beschwerde des xxx, geboren am xxx, xxx, xxx, vertreten durch xxx, Rechtsanwalt, 

xxx, xxx, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft xxx vom 07.05.2020, Zahl: 

xxx, mit welchem dem Beschwerdeführer die Lenkberechtigung für die Klasse B auf 

die Dauer der gesundheitlichen Nichteignung, gerechnet ab dem Tage der Zustellung 

dieses Bescheids, entzogen wurde, nach am 02.09.2020 durchgeführter öffentlicher 

mündlicher Beschwerdeverhandlung gemäß § 28 Verwaltungsgerichtsverfahrens-

gesetz - VwGVG, folgendermaßen  

 

zu Recht    e r k a n n t : 

 
I. Die Beschwerde wird als unbegründet 

 

a b g e w i e s e n. 

 

II. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof unzulässig. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Verfahrensverlauf: 

 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft xxx vom 07.05.2020, Zahl: xxx, wurde dem 

Beschwerdeführer die von der italienischen Behörde am xxx 21.03.2003 erteilte 

Lenkberechtigung, Führerschein-Zahl xxx, für die Klasse B auf die Dauer der 

gesundheitlichen Nichteignung, gerechnet ab dem Tag der Zustellung dieses 

Bescheides, entzogen. Gleichzeitig wurde verfügt, dass auf die Dauer der 

gesundheitlichen Nichteignung keine Lenkberechtigung erteilt werden dürfe und eine 

Beschwerde gegen diesen Bescheid gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG 2013 die 

aufschiebende Wirkung aberkannt wird.  
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Die belangte Behörde begründete ihren Bescheid im Wesentlichen damit, dass mit 

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft xxx vom 25.11.2019 dem Beschwerdeführer 

die Lenkberechtigung auf die Dauer von 8 Monaten entzogen und als begleitende 

Maßnahmen die Absolvierung einer Nachschulung vor Ablauf der Entziehungsdauer 

und die Beibringung eines von einem Amtsarzt erstellten Gutachtens über die 

gesundheitliche Eignung sowie eine verkehrspsychologische Stellungnahme 

angeordnet wurden. Mit 01.04.2020 sei im Zuge dieses Verfahrens das amtsärztliche 

Gutachten erstellt worden und sei der Beschwerdeführer gemäß § 8 des 

Führerscheingesetzes 1979 zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der Gruppe 1, Klassen 

AM und B derzeit nicht geeignet. Darüber hinaus wurde die Begründung des 

amtsärztlichen Gutachtens im Bescheid wiedergegeben.  

 

Des Weiteren wurde festgehalten, dass, nachdem vom Amtsarzt bei der 

Bezirkshauptmannschaft xxx gemäß § 18 Abs. 5 der Führerscheingesetz-

Gesundheitsverordnung bereits ein Wiederholungszeitraum auf 10 Monate 

herabgesetzt wurde, es nicht sinnvoll erscheine, eine neuerliche Kürzung des 

Wiederholungszeitraumes vorzunehmen, zumal der Amtsarzt auf eine 

Mängelkumulation mit insgesamt ableitbaren unzureichenden Kompensations- 

möglichkeiten und altersuntypische Leistungsdefizite in der Begründung seines 

Gutachtens hingewiesen hat. Die belangte Behörde sah daher in dem Zeitraum von 

10 Monaten zur Wiederholung des verkehrspsychologischen Gutachtens eine 

angemessene Frist, innerhalb welcher eine Verbesserung der kritischen Werte 

frühestens zu erwarten sei. 

 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Beschwerde, in 

welcher der Beschwerdeführer festhielt, dass sich die Beschwerde einerseits gegen 

den Ausspruch dieser 10-monatigen Sperrzeit und andererseits generell gegen das 

Zustandekommen dieser verkehrspsychologischen Untersuchung, die auf Basis der 

standardisierten Tests erfolgt sei, allerdings auch auf Basis eines Gespräches mit der 

Psychologin unter Beiziehung eines Dolmetschers, der dazu nicht beruflich 

ausgebildet gewesen sei. Die Psychologin habe allerdings diese nicht professionelle 

Übersetzungstätigkeit akzeptiert und gemeint, das sei das letzte Mal, dass sie einen 
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nicht professionellen, nicht gerichtlich beeideten Dolmetscher akzeptiere. Auch bei 

dem computerunterstützten Test sei eine Übersetzung vorliegend gewesen, die nicht 

den hohen Anforderungen einer gerichtlich beglaubigten und zertifizierten 

Übersetzung entspreche. Dies sei seitens des Beschwerdeführers gegenüber der 

behandelten Psychologin auch mitgeteilt worden. Auf die Übersetzungsfehler 

hingewiesen, was zumindest dreimal erfolgt sei, habe sodann die Psychologin 

gemeint, man wolle nun mit der mündlichen Exploration fortfahren. Bis zu diesem 

Zeitpunkt seien ca. 80 % des schriftlichen Tests absolviert gewesen. Nach Beendigung 

der mündlichen Anamnese sei sodann die Fertigstellung des schriftlichen Tests erfolgt.  

 

Im Gespräch habe sich herausgestellt, dass aufgrund der 

Verständigungsschwierigkeiten eine gewisse Aggression der Psychologin spürbar 

gewesen sei.  

 

Es sei sohin erwiesen oder als erwiesen anzunehmen, dass die Testung nicht objektiv 

und gleichwertig wie mit einem muttersprachlichen, sohin deutschsprachigen 

Menschen erfolgen hätte können. Aus diesem Grunde sei die Entscheidung 

mangelhaft geblieben. Es liege Mangelhaftigkeit des Verfahrens vor, zumal nicht die 

geeignete Testung vorgenommen worden sei. 

 

Hätte nämlich der Beschwerdeführer die Möglichkeit gehabt, mit einer ordentlichen 

Übersetzung den Test abzuführen und auch das mündliche Gespräch mit einem 

gerichtlich beeideten Dolmetscher durchzuführen, so wäre mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit ein anderes Ergebnis, sohin eine positive Beurteilung 

die Folge gewesen und wäre auch nicht der frühestmögliche Wiederholungstermin für 

das Gutachten für die gesundheitliche Eignung mit 10.01.2021 festgesetzt worden.  

 

Der Beschwerdeführer beantragte die Einholung eines Gutachtens durch einen 

Verkehrspsychologen sowie die Einvernahme des xxx und die Beiziehung eines 

gerichtlich beeideten Dolmetschers für die italienische Sprache.  
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Darüber hinaus beantragte der Beschwerdeführer den Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft xxx vom 07.05.2020 aufzuheben und die Rechtssache nach 

Ergänzung des Verfahrens und Wiederholung des Sachverständigenbeweises zur 

neuerlichen Entscheidung an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen.  

 

Am 02.09.2020 wurde am Sitz des Landesverwaltungsgerichts Kärnten eine 

öffentliche Beschwerdeverhandlung durchgeführt, in welcher die Ausführungen in der 

Beschwerde sowie die gestellten Anträge seitens des Beschwerdeführers wiederholt 

wurden.  

 

Die belangte Behörde beantragte der Beschwerde keine Folge zu geben.  

 

Das Landesverwaltungsgericht Kärnten hat über die zulässige Beschwerde wie folgt 

erwogen: 

 
 
Sachverhalt: 

 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft xxx vom 25.11.2019, Zahl: xxx, wurde dem 

Beschwerdeführer die am 21.03.2003 erteilte Lenkberechtigung, Führerschein-Zahl 

xxx, für die Klasse B auf die Dauer von 8 Monaten, gerechnet ab dem 20.11.2019, 

entzogen. Als begleitende Maßnahme zur ausgesprochenen Entziehung der 

Lenkberechtigung wurde angeordnet, dass sich der Beschwerdeführer vor Ablauf der 

Entzugszeit einer Nachschulung zu unterziehen hat und darüber hinaus vor Ablauf der 

Entzugszeit ein von einem Amtsarzt erstelltes Gutachten über die gesundheitliche 

Eignung sowie eine verkehrspsychologische Stellungnahme beizubringen hat. 

Am 20.11.2019 lenkte der Beschwerdeführer seine PKW, obwohl er einen 

Atemalkoholgehalt von 0,96 mg/l aufwies. Der Beschwerdeführer verursachte bei 

dieser Fahrt einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. 

 

Der Beschwerdeführer hat sich der amtsärztlichen Untersuchung am 01.04.2020 

unterzogen und darüber hinaus ein verkehrspsychologisches Gutachten, welches 

aufgrund einer Untersuchung am 10.03.2020 erstellt wurde, in Vorlage gebracht.  



 - 5 - 

 

Die gesundheitliche Eignung des Beschwerdeführers zum Lenken eines 

Kraftfahrzeuges der Gruppe 1, Klassen AM und B ist derzeit nicht gegeben.  

 

Beweiswürdigung: 

 

Die getroffenen Feststellungen basieren auf dem vorgelegten Verwaltungsakt sowie 

dem abgeführten Beweisverfahren, hierbei insbesondere auf der am 02.09.2020 

durchgeführten öffentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung, in welcher der 

Beschwerdeführer sowie die Zeugen xxx und xxx sowie der Amtssachverständige xxx 

gehört wurden.  

 

Aus der amtsärztlichen Stellungnahme vom 01.04.2020 geht hervor, dass der 

Beschwerdeführer am 20.11.2019 unter Alkoholeinfluss – Alkoholisierungsgrad 

1,92 ‰ Blutalkoholkonzentration, einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht 

hat. In der amtsärztlichen Untersuchung vom 10.12.2019 wird hierfür ein Mischkonsum 

von Bier, Wein und Schnaps in unbekannter Menge angegeben, sowie im Zielversuch 

FFV in den ersten drei Versuchen ein Deviatio von >3 cm bei korrekter Ausführung im 

vierten Versuch. Zu den Alkoholgewohnheiten hielt der Beschwerdeführer im Zuge der 

Untersuchung fest, dass die letzte derartige, vergleichbare Berauschung vor einem 

Monat gewesen sei. Die verkehrspsychologische Untersuchung vom 10.03.2020 

ergibt „derzeit nicht geeignet“ wegen unzureichender Bereitschaft zur 

Verkehrsanpassung, da weitere Delikte im Straßenverkehr konkret abzuleiten sind. Es 

zeigen sich keine entsprechenden differenzierten Strategien für zukünftig 

normangepasstes Verkehrsverhalten. Des Weiteren würden unzureichende 

kraftfahrspezifische Leistungsfunktionen vorliegen. Der Prozentrang 9 bei selektiver 

Aufmerksamkeit, der Prozentrang 3 und 9 im Reaktionsverhalten sowie der 

Prozentrang 2 im Bereich Konzentrationsvermögen sei gegeben. Somit liege eine 

Mängelkumulation vor mit insgesamt ableitbaren unzureichenden 

Kompensationsmöglichkeiten. Altersuntypische Leistungsdefizite seien gegeben.  
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Eine Wiederholung der verkehrspsychologischen Untersuchung ist laut amtsärztlichen 

Gutachten bereits in 10 Monaten ausnahmsweise möglich, also frühestens ab 

10.01.2021.  

 

Dieses amtsärztliche Gutachten basiert unter anderem auf der 

verkehrspsychologischen Stellungnahme vom 17.03.2020, welche auf der 

Untersuchung am 10.03.2020 basiert. Diese Stellungnahme hat folgenden Inhalt:  

 
„Untersuchungsverfahren und Beurteilungsgrundlagen:  
Die verkehrspsychologischen Untersuchungen am Kuratorium für Verkehrssicherheit 
(KFV) werden nach den entsprechenden Bestimmungen der FSG-GV sowie der vom 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) vorgegebenen 
Richtlinie zur Erstellung verkehrspsychologischer Stellungnahmen gern § 17 FSG-GV 
durchgeführt. Alle am KFV verwendeten Testverfahren stehen in einem 
wissenschaftlich gesicherten Zusammenhang zum Verkehrsverhalten Die Standards 
der Untersuchung sind in einem vom BMVIT approbierten Handbuch (gem § 19 Abs.4 
FSG-GV) dokumentiert:  
 
Kuratorium für Verkehrssicherheit (2011): Handbuch zur Durchführung 
Verkehrspsychologischer Stellungnahmen gern. FSG und FSG-GV. 3. überarbeitete 
und ergänzte Auflage. Wien: Kuratorium für Verkehrssicherheit.  
 

In diesem Handbuch sind die für die Relevanz der am KFV verwendeten Methoden 
und Testverfahren maßgebende Literatur im Hinblick auf die individuelle Fragestellung 
sowie die Validierungsstudien und die für die Ermittlung der Grenzwerte 
herangezogenen Bezugsgruppe(n) beschrieben. Ebenso enthält dieses Handbuch 
eine detaillierte Dokumentation des Ablaufs der Untersuchungen, der Kriterien der 
Entscheidung, der Standards der Verwaltung der Stellungnahmen, der Organisation 
der Aus- und Weiterbildung sowie des Erfahrungsaustausches und der Abstimmung 
der VerkehrspsychologInnen.  
 
 
Interpretationsschema:  
Die Bewertung der Testergebnisse orientiert sich am psychologischen Normbegriff. 
Bei sämtlichen Testwerten handelt es sich um Prozentrangwerte (PR) im Vergleich zur 
Normstichprobe. Dabei wird hier auf eine repräsentative Stichprobe der 
Normalbevölkerung zugegriffen. Werte, die um nicht mehr als eine 
Standardabweichung vom Mittelwert abweichen (Prozentränge ab 16 bis 84), werden 
grundsätzlich als normgerecht interpretiert. Der Prozentrang (PR) gibt an, wie viele 
Prozent der Vergleichsgruppe einen geringeren oder maximal gleich hohen Testwert 
wie der/die Untersuchte erzielen. Für die Beurteilung der kraftfahrspezifischen 
Leistungsfähigkeit werden zusätzlich zum Prozentrangvergleich der 
Leistungstestergebnisse Resultate aus der Verhaltensbeobachtung sowie der 
Exploration berücksichtigt. Ebenso werden für die Beurteilung der Bereitschaft zur 
Verkehrsanpassung zusätzlich zu den Ergebnissen der standardisierten 



 - 7 - 

Persönlichkeitstestverfahren auch die Befunde aus Exploration und 
Verhaltensbeobachtung herangezogen.  
 
 
Untersuchungsfähigkeit:  
Der/die Untersuchte gab vor Beginn der Untersuchung in einen Fragebogen zur 
Befindlichkeit an, sich körperlich und geistig in der Lage zu fühlen, die Untersuchung 
zu absolvieren, und bestätigte dies per Unterschrift. Ebenso wurde zum Ausschluss 
einer Alkoholisierung (mehr als 0,05 mg/l AAK) eine Überprüfung der Atemluft mittels 
eines geeigneten Gerätes (Alkomaten) durchgeführt. Gegebenenfalls wurde auch das 
Sprachverständnis abgeklärt.  
 
Identität:  
Die Identität des/der Untersuchten wurde durch Vorlage eines amtlichen 
Lichtbildausweises überprüft. 
 
Vorgeschichte laut Angabe des Untersuchten:  
 
Der Untersuchte wurde über die Bedeutung des gegenständlichen 
Explorationsgespräches und die Verwendung seiner Angaben informiert. Basierend 
auf den Angaben des Untersuchten wird Folgendes festgehalten:  
 
SCHULISCHE UND BERUFLICHE ENTWICKLUNG:  
Geboren in xxx, er lebe seit drei Jahren in Österreich. Er habe die Grundschule 
besucht, er sei in der dritten Hauptschule ausgeschult, die vierte und fünfte Klasse 
habe er nicht gemacht. Er habe die Schule verlassen und sei dann in xxx beruflich tätig 
gewesen. Nach der Rückkehr habe er Biermeisterkurse absolviert. Er sei aktuell als 
Pizzakoch tätig, in xxx sei er zuletzt auch in der Gastronomie tätig gewesen, 
selbstständig und davor sei er in der Werbung tätig gewesen. Er nennt fünf berufliche 
Stellenwechsel. Er sei jetzt seit drei Jahren als Koch tätig.  
 
SOZIALER UND FAMILIÄRER BEZUG:  
Er sei xxx Jahre alt.  
Er sei gemeinsam mit zwei Geschwistern im Elternhaus aufgewachsen. Es gebe 
Kontakt zu seiner Familie. KV verstorben. Er wohne in einer Wohnung der Firma. 
Single, keine Kinder.  
Sein soziales Umfeld sei klein, wenig Freunde und Kollegen. Drei Mal im Jahr fahre er 
nach Hause. Er werde von Freunden besucht.  
In seiner Freizeit widme er sich der Musik und ab und zu gehe er ins Kino.  
 
BISHERIGE VERKEHRSTEILNAHME:  
Er habe die Lenkberechtigung der Klasse B 2003 erworben.  
Er habe mit PKW's jährlich Strecken von 10000 bis 12000 Kilometer zurückgelegt.  
 
Bezüglich der Fahrvorgeschichte berichtet er, dass er in Österreich einmal im Monat 
eine Strafe bezahle Parken oder Radarstrafen, meist Radarkontrollen, zuletzt fünf Mal 
in der gleichen Zone. Er habe insgesamt in seinem Leben 15 Strafen gezahlt, in 
Österreich im letzten Jahr 12 Strafen. Er begründe dies damit, dass es zu viele Radar 
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gebe die er nicht kenne, in xxx habe er genau gewusst, wo Radar gewesen seien und 
er habe immer aufgepasst, aber er sei wenn sehr wenig zu schnell gefahren.  
VU: werden verneint.  
 
Es sei ein aktenkundiger Entzug der Lenkberechtigung vorliegend:  
 
Fahrten ohne gültige LB werden verneint.  
 
UNTERSUCHUNGSANLASS:  
1.Entzug der LB, 20.11.2019, acht Monate:  
In diesem Zusammenhang unterzieht er sich im Rahmen einer angestrebten 
Wiedererteilung der Lenkberechtigung der Klassen AM und B einer 
verkehrspsychologischen Untersuchung.  
Er legt ausgeprägte Erinnerungslücken dar. Gegen 13:30 Uhr sei er zu einem Freund 
in dessen Lokal nach xxx gefahren, dort habe er zu Mittag gegessen, und dann habe 
man angefangen Rotwein zu trinken, in Summe ca. eine Flasche, sowie habe er vor 
dem Essen zwei Gläser Prosecco getrunken. Neben dem Lokal sei ein Cafe, wo er 
nachfolgend eingekehrt sei, er kenne die Besitzerin. In dem Cafe, Freunde der 
Besitzerin seien anwesend gewesen, habe er ein paar Schnäpse getrunken, ca. fünf 
Cognac 4cl. Gegen 17:00 Uhr oder 18:00 Uhr habe er entschieden nach Hause zu 
fahren. Er sei in die Falsche Richtung gefahren, nach xxx. Er kenne die Straße sehr 
gut, er sei nicht mehr er selbst gewesen. Weiters habe er keine genaue Erinnerung 
mehr, auch legt er dar, dass er vielleicht bei einem Überholvorgang ein anderes Auto 
gestreift habe. An die Spürwirkung könne er sich nicht mehr erinnern. Die 
Durchführung des Alkomattest habe um 21:05 Uhr einen Alkoholisierungsgrad von 
umgerechnet 1,92‰ ergeben. Er habe Erinnerungslücken, die Polizei habe für ihn ein 
Taxi gerufen. Abschleppdienst.  
Das Delikt betreffend legt er dar, dass er den Konsum nicht geplant habe. Eine 
vergleichbare Menge trinke er nicht regelmäßig, nach einem Konzert oder im Urlaub, 
vielleicht zweimal im Jahr. Zuletzt habe er eine vergleichbare Menge vor einem Monat 
in xxx getrunken, da sei eine Biermesse gewesen, zusammen mit Freunden und Ex- 
Kollegen sei er seiner Bierleidenschaft nachgegangen. Er sei drei Tage auf der Messe 
gewesen und habe immer Bier bekommen. Er sei ungefähr so betrunken gewesen wie 
am Deliktstag.  
Der behördlich angeordnete Nachschulungskurs für alkoholauffällige Kraftfahrer sei 
noch nicht absolviert worden. 
 
Das Delikt betreffend legt er dar, dass er sich für die Fahrt schäme, es sei ein Fehler 
gewesen, er sei nicht mehr er selbst gewesen, er wollte nur heimfahren.  
Zuvor sei er im Falle von Alkoholkonsum auch schon gefahren, nicht in Österreich, 
oder maximal einen Kilometer, es gefalle ihm nicht besoffen zu fahren.  
Für die Zukunft wolle er, da er Angst habe durch das Delikt, mit dem Taxi fahren oder 
mit jemanden mitfahren. Maximal wolle er vor Fahrtantritt 2/8 Wein trinken, Seine 
Leidenschaft seien Bier- oder Weinverkostungen.  
Als Motivation nennt er, dass es zu teuer sei und er wolle nichts riskieren, er wolle kein 
schlechtes Gewissen haben, und auch der Gesundheit wegen.  
 
GEBRAUCH VON ALKOHOL, DROGEN ggf. MEDIKAMENTEN:  
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Alkohol:  
Alkoholkonsum seit dem Deliktstag:  
Er habe versucht es zu mäßigen.  
Der letzte Konsum sei vor zwei Tagen gewesen, ein Bier. Regelmäßig trinke er jeden 
zweiten Tag nach der Arbeit ein Bier.  
Er trinke jetzt ein bisschen weniger, weil er bis auf die Messe (siehe oben) vor einem 
Monat, wo er drei Tage viel getrunken habe, darüber hinaus in der Woche drei oder 
vier Bier getrunken habe.  
Trinkanlässe: er trinke in Gesellschaft und nach der Arbeit mit Kollegen ein Bier.  
Die erste Spürwirkung wird ab unterschiedlich, ab dem ersten Bier angegeben.  
 
Verlauf vor dem Deliktstag:  
Es sei schon passiert, dass er auch das Gefühl gehabt habe zu viel zu trinken. Eine 
Abstinenz sei noch nie umgesetzt worden.  
Als er sein eigenes Lokal gehabt habe, bis vor drei Jahren, habe er täglich maximal 
fünf bis sechs Gläser Bier getrunken. Danach in der Anstellung ein bis zwei Bier am 
Tag.  
Maximaler Konsum: fünf Bier am Tag, genau könne er es nicht sagen. Damals habe 
er nicht gewusst, was zu viel sei.  
Die erste Spürwirkung sei für ihn durch die Tätigkeit im Lokal schwer zu benennen. Er 
habe es nicht so gespürt wie jetzt.  
 
Zukunft: er wolle in Zukunft so wie jetzt trinken, aber genau wisse er es nicht, er wolle 
wieder ein eigenes Lokal haben, aber in xxx.  
 
Körpergewicht: 88kg  
Körpergröße: 1,77cm  
 
Drogen:  
Er habe unregelmäßig Kontakt zu Drogen (Cannabis und Amphetamine) gehabt. 
Letzter Konsum vor zwei Jahren.  
 
Medikamente:  
Es liege keine Einnahme von Medikamenten vor.  
 
GESUNDHEIT:  
Es seien keine Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen vorliegend.  
 
STRAFEN AUSSERHALB DES STRASSENVERKEHRS:  
Gäste haben einmal im Lokal gestritten, und da habe er eine Aussage machen 
müssen. Es seien keine Strafen außerhalb des Verkehrsbereiches vorliegend.  
 
Im gesamten Untersuchungsverlauf war ein Dolmetsch anwesend. 
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Kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit und 
Bewertung der Testbefunde zu den kraftfahrspezifischen Leistungsfunktionen 
 
 

Rohwert/         Prozent- 
                                               Parameter           rang 
 
 
Beobachtungsfähigkeit/Überblicksgewinnung 

ATAVT (Testform S1) 
Überblicksgewinnung 

   
96 

Die visuelle Überblicksgewinnung 
liegt im durchschnittlichen Bereich 1,613  

     

LVT (Testform S3) 
Score 

 
1 

 
9 

Die selektive Aufmerksamkeit ist 
unter der Norm ausgeprägt. 

 

 

Reaktionsverhalten 
Reaktive Belastbarkeit und 
Reaktionssicherheit 

 
 

 Die reaktive Belastbarkeit zeigt eine 
durchschnittliche Anzahl an 
richtigen Reaktionen und 
durchschnittlich viele Fehl-  

DT (Testform S1)   reaktionen. Die Anzahl der 

Richtige 204 29 Reaktionsauslassungen ist hoch  

Falsche 7 65 (unter der Norm ausgeprägt). 

Ausgelassene 24 9  
 
 

Reaktionszeit 
RT (Testform S3)   Hier zeigt sich eine 

Mittlere Reaktionszeit (msec) 659 3 unterdurchschnittliche 
Mittlere Motorische Zeit (msec) 182 47 Reaktionsfähigkeit bei einer in  

   der Norm liegenden motorischen 
Zeit. 

 
 

Konzentrationsvermögen 
COG (Testform S11)   In Hinblick auf die Aufmerksamkeit 
Mittlere Zeit korrekte Zurück- 
weisung (sec) 

5,727 2 und Konzentrationsfähigkeit zeigt 
sich ein unterdurchschnittlich 

Summe Treffer 24 80 schnelles Arbeitstempo. Dabei war 
Summe korrekte Zurückweisung 36 83 die Sorgfaltsleistung in der Norm. 
Mittlere Zeit Treffer (sec) 4,431 2  

 
 

Sensomotorik 
2HAND (Testform S3)   Im Bereich der Sensomotorik zeigt 
Mittlere Dauer Gesamt (sec) 45,36 33 sich bei durchschnittlich schnellem 
Prozent Fehlerdauer Gesamt 11% 23 Arbeitstempo eine in der Norm 

liegende Verhaltensgenauigkeit. 
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Intelligenz 
AMT (Testform S11)   Es zeigt sich eine durchschnittliche 
Schlussfolgerndes Denken -1,359 37 Fähigkeit zu schlussfolgerndem 

   Denken. 
 
 

Erinnerungsvermögen 
VISGED (Testform S11)   Die visuelle Gedächtnisleistung  
Visuelle Gedächtnisleistung -0,803 38 liegt im Normbereich. 

 
 
Bewertung der Testbefunde  
zu den fahrverhaltensrelevanten Einstellungen und Persönlichkeitstests sowie 
der Exploration  
 
Da Deutsch nicht die Muttersprache des Untersuchten ist, wurden die sonst üblichen 
standardisierten Verfahren nicht durchgeführt.  
 
Exploration:  
lm ausführlichen Explorationsgespräch zeigt die Fahrvorgeschichte den ersten 
alkoholbedingten Entzug der Lenkberechtigung, und in diesem Zusammenhang 
aktuell die Inbetriebnahme eines Fahrzeuges mit einer festgestellten 
Alkoholisierungshöhe von umgerechnet 1,92‰. Dem vorausgehend schildert er einen 
Konsum von Alkohol im Rahmen einer sozialen Trinksituation und es zeigt sich ein 
ausgeprägter Kontrollverlust. Der Promillewert lässt darüber hinaus eine ausgeprägt 
missbräuchliche Verwendung von Alkohol erkennen, sowie lassen Angaben zum 
Verlauf eine verstärkte Integration von Alkohol erkennen, und zeitweise wie auch 
zuletzt vor ca. einem Monat einen ausgeprägt unkontrollierten Konsum von Alkohol 
(Rauschtrinken) mit keinerlei Hinweisen auf gefahren- oder problembewusste 
Einstellungen, wonach auch keine entscheidenden Verhaltens- und 
Einstellungsänderungen ableitbar sind. Auch ist darüber hinaus hinzuweisen, dass die 
führerscheinbezogene Verlaufsgeschichte mit mehrfach delinquentem Verhalten, 
Hinweise einer überdauernden Gleichgültigkeit gegenüber Normen und Regeln zeigt, 
mit eingeschränkter Lernfähigkeit und verringerter Selbstkontrolle. Insgesamt fehlen 
entscheidend positiv zu wertende Veränderungen und es zeigen sich keine 
entsprechend differenzierten Strategien für zukünftig normenangepasstes 
Verkehrsverhalten. 
 
Zusammenfassung der Befunde /Gutachten  
 
Im Bereich der kraftfahrspezifischen Leistungsfunktionen (Vorgabe in Italienisch) 
ergeben sich Leistungsschwächen/Leistungsdefizite im Bereich der selektiven 
Aufmerksamkeit, des gesamten Reaktionsverhaltens (reaktive Belastbarkeit und 
Reaktionssicherheit. Reaktionszeit) und des Konzentrationsvermögens.  
Somit konnte nicht in allen eingesetzten Leistungstestverfahren ein Prozentrang von 
16 in Bezug auf die Gesamtnorm erreicht werden, als auch ist auf eine 
Mängelkumulation hinzuweisen, mit insgesamt ableitbarer unzureichender 
Kompensationsmöglichkeiten, sowie ist auf altersuntypischen Leistungsdefizite 
hinzuweisen, wonach nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese alkoholtoxisch 
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bedingt sind und wonach die vorgesehene Fahrtätigkeit nicht ausreichend sicher 
ausgeübt werden kann.  
Somit ist derzeit auf unzureichende kraftfahrspezifische Leistungsfunktionen 
hinzuweisen.  
 
Im Bereich der Bereitschaft zur Verkehrsanpassung zeigt sich im ausführlichen 
Explorationsgespräch ein mangelndes Problembewusstsein und 
Gefahrenbewusstsein und unzureichende Selbstkritik im Zusammenhang mit der 
delinquenten Vorgeschichte, wonach auch entscheidende Verhaltens- und 
Einstellungsänderungen nicht ableitbar sind. Des Weiteren zeigt sich ein geringes 
soziales Verantwortungsbewusstsein und erhöhte Risikobereitschaft mit Hinweisen 
auf einen kritisch von der Norm abweichenden Bezug zum Autofahren. Darüber hinaus 
legt der Untersuchte keine entsprechende Stabilität in Bezug auf die Notwendigkeit 
entsprechender Verhaltens- und Einstellungsänderungen dar, und es war nicht 
ableitbar, dass er in ausreichendem Maße bereit ist, sich mit seiner auffälligen 
Vorgeschichte entsprechend selbstkritisch und problembewusst auseinander zu 
setzen, um dadurch seine Einstellungen und sein Verhalten entscheidend zu ändern, 
und er war somit nicht in der Lage, die Zweifel an seiner Bereitschaft zur 
Verkehrsanpassung vollständig auszuräumen, wodurch weitere Delikte im 
Straßenverkehr konkret abzuleiten sind. 
Somit ist derzeit auf unzureichende Bereitschaft zur Verkehrsanpassung hinzuweisen.  
 
In Anbetracht der Gesamtbefundlage ist Herr  
 
xxx 
 
vom Standpunkt verkehrspsychologischer Begutachtung zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen der Klassen AM und B  
 

derzeit nicht geeignet. 
 

Empfehlung: Es wird die Umsetzung einer entscheidenden Veränderung der 
Alkoholkonsumgewohnheiten und eine entsprechende Stabilisierung und Integration 
ins Gesamtverhalten mit einer dementsprechenden Aufarbeitung der hinter dem 
Missbrauch liegenden Problematik empfohlen.“ 
 

Der Beschwerdeführer verweist nunmehr darauf, dass er aufgrund des Umstandes, 

dass Italienisch seine Muttersprache sei und er nicht ausreichend Deutsch spreche, 

an der ordnungsgemäßen Durchführung der verkehrspsychologischen Untersuchung 

gehindert gewesen sei. 

 

Diesbezüglich ist festzuhalten, dass aus den Ausführungen der Zeugin xxx hervorgeht, 

dass der gesamte Test in italienischer Sprache abgefasst war und darüber hinaus 

auch durch nonverbale Kommunikation, also durch bildliche Beispiele, den 
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Testpersonen dargestellt wird, was sie zu tun haben. Festzuhalten ist auch, dass der 

Test aus drei Phasen, nämlich aus der Erklärungsphase, welche logisch aufgebaut ist, 

einer Übungsphase und schlussendlich der Testphase besteht. Wenn die Testperson 

die Übungsphase nicht ordnungsgemäß absolviert, wird die Testphase am Computer 

nicht eingeleitet, somit nicht erreicht. Der Beschwerdeführer muss daher, entgegen 

seinen Ausführungen, die Übungsphase erfolgreich absolviert haben, also durchaus 

verstanden haben, was bei den einzelnen Beispielen zu tun ist, anderenfalls hätte er 

den Test nicht absolvieren können. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe 

aufgrund sprachlicher Probleme nicht verstanden, was beim gegenständlichen Test 

von ihm verlangt wird, geht daher ins Leere. 

 

Hinsichtlich des Gespräches mit der Verkehrspsychologin xxx ist ebenfalls auf deren 

zeugenschaftliche Einvernahme vor dem erkennenden Gericht zu verweisen, aus 

welcher hervorgeht, dass der vom Beschwerdeführer zur Untersuchung als 

Dolmetscher mitgebrachte xxx gut Deutsch gesprochen habe und der Zeugin eine 

ausreichende Verständigung mit dem Dolmetscher möglich gewesen sei. Die Zeugin 

führte auch nachvollziehbar und glaubhaft aus, dass bei allfälligen 

Übersetzungsfehlern auch das Antwortverhalten des Beschwerdeführers anders 

gewesen wäre und daraus auf mangelnde Übersetzung geschlossen werden hätte 

können, was im Gegenstand jedoch, den Ausführungen der Zeugin entsprechend, 

nicht der Fall gewesen sei.  

 

Hinsichtlich des Umstandes, dass es sich bei xxx nicht um einen gerichtlich beeideten 

Dolmetscher gehandelt hat, ist festzuhalten, dass es im Verantwortungsbereich des 

Beschwerdeführers gelegen ist, einen entsprechenden Dolmetscher zur 

gegenständlichen Untersuchung mitzubringen und wäre es dem Beschwerdeführer 

auch durchaus freigestanden, einen gerichtlich beeideten Dolmetscher 

heranzuziehen. Es ist aber davon auszugehen und wird dies auch vom 

Beschwerdeführer so festgehalten, dass der Beschwerdeführer seinen Bekannten xxx 

als Dolmetscher herangezogen hat, weil dieser eben sowohl Italienisch 

(Muttersprache) wie auch gut Deutsch spricht. Es wäre auch keinesfalls 

nachvollziehbar, dass zu einer derartigen Untersuchung, vom Beschwerdeführer, eine 
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mangelhaft Deutsch sprechende Person herangezogen werden würde. Es geht auch 

aus den Ausführungen der Zeugin xxx, wie auch aus der Einvernahme des Zeugen 

xxx hervor, dass sowohl dem Beschwerdeführer wie auch dem Zeugen xxx im Zuge 

der gegenständlichen Untersuchung seitens der Zeugin xxx eine entsprechende 

Aufklärung zuteilwurde, dies hinsichtlich der Wichtigkeit der gegenständlichen 

Übersetzungstätigkeit und wurde auch eine entsprechende Erklärung diesbezüglich 

sowohl vom Beschwerdeführer wie auch vom Zeugen xxx unterfertigt (Beilage ./A). 

Auch aus den Ausführungen des Zeugen xxx geht hervor, dass er bereits seit 26 

Jahren in Österreich lebe und darüber hinaus bereits in der Schule Deutsch gelernt 

habe und zwar bis zur 8. Klasse. Er führte auch aus, versucht zu haben, alles was 

möglich war zu übersetzen, jedoch nicht alle Wörter auf Deutsch zu kennen. Es habe 

jedoch die Psychologin auch nachgefragt, ob der Beschwerdeführer alles verstanden 

hat und wollte sie jedenfalls sichergehen, dass alles verstanden wurde. Dies deckt sich 

auch mit den Ausführungen der Zeugin xxx, welche festhielt, dass sie immer wieder 

Rückfragen gestellt habe bzw. mit weiteren Fragen sich rückversichert habe, ob alles 

richtig verstanden worden sei. Darüber hinaus werden auch die gegebenen Antworten 

teilweise von ihr wiederholt.  

 

Es hat sich daher aus dem abgeführten Beweisverfahren ergeben, dass auch 

sprachliche Probleme im Gespräch mit der Verkehrspsychologin nicht gegeben 

gewesen sind. Dies wird auch durch die Ausführungen des Amtssachverständigen xxx 

untermauert, welcher anführte, dass der Beschwerdeführer bei der amtsärztlichen 

Untersuchung ebenfalls mit Herrn xxx als Dolmetscher anwesend war und die 

entsprechenden Testaufgaben, wie beispielsweise Einbeinstand oder Finger-Nase-

Test, sofort verstanden wurden.  

 

Aus dem amtsärztlichen Gutachten in Verbindung mit dem verkehrspsychologischen 

Gutachten geht klar hervor, dass eine gesundheitliche Eignung des 

Beschwerdeführers zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der Klasse 1, Gruppe AM und 

B derzeit nicht gegeben ist. Das Gutachten des Amtssachverständigen war schlüssig 

und nachvollziehbar und geht daraus klar hervor, dass es aufgrund des absolvierten 

Tests eine Mängelkumulation gibt, nämlich eine Anhäufung von Mängeln beim 
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Beschwerdeführer, welche einen Rückschluss auf die Gefährlichkeit im 

Straßenverkehr zulassen. Es gibt Einschränkungen in der selektiven Aufmerksamkeit 

und in der Reaktionsfähigkeit, in diesen Bereichen hat der Beschwerdeführer deutlich 

unterdurchschnittliche Werte gezeigt, durch diese Kombination ergibt sich jedenfalls 

auch in Verbindung mit dem mangelnden Konzentrationsvermögen des 

Beschwerdeführers ein erhöhtes Gefahrenrisiko im Straßenverkehr.  

 

Hinsichtlich des Umstandes, dass eine Wiederholung des verkehrspsychologischen 

Tests frühestens mit 10.01.2021 möglich ist, führte der Amtssachverständige glaubhaft 

aus, dass er diese Empfehlung, welche unter der gesetzlichen Wartezeit von 

12 Monaten liegt, ausgesprochen habe, eine weitere Herabsetzung dieser Wartezeit 

jedoch unter Berücksichtigung des Vorgeschehens, nämlich des 

Alkoholisierungsgrades von 1,92 ‰ Blutalkoholgehalt und des gegebenen 

Sachschadens, nicht zielführend wäre.  

 

Rechtliche Beurteilung: 

 

Gemäß § 24 Abs.1 FSG ist Besitzern einer Lenkberechtigung, bei denen die 

Voraussetzungen für die Erteilung der Lenkberechtigung (§ 3 Abs. 1 Z 2 bis 4) nicht 

mehr gegeben sind, von der Behörde entsprechend den Erfordernissen der 

Verkehrssicherheit 

1. die Lenkberechtigung zu entziehen oder 

2. die Gültigkeit der Lenkberechtigung durch Auflagen, Befristungen oder 

zeitliche, örtliche oder sachliche Beschränkungen einzuschränken. Diesfalls ist 

gemäß § 13 Abs. 5 ein neuer Führerschein auszustellen. 

Für den Zeitraum einer Entziehung der Lenkberechtigung für die Klassen A1, A2, A, B 

oder F ist auch das Lenken von vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen unzulässig, es sei 

denn es handelt sich 

1. um eine Entziehung gemäß § 24 Abs. 3 achter Satz oder 

2. um eine Entziehung der Klasse A mangels gesundheitlicher Eignung, die 

ausschließlich mit dem Lenken von einspurigen Kraftfahrzeugen 

zusammenhängt. 
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Gemäß § 24 Abs. 4 FSG ist ein von einem Amtsarzt erstelltes Gutachten gemäß § 8 

einzuholen und gegebenenfalls die Lenkberechtigung einzuschränken oder zu 

entziehen, wenn Bedenken bestehen, ob die Voraussetzungen der gesundheitlichen 

Eignung noch gegeben sind. Bei Bedenken hinsichtlich der fachlichen Befähigung ist 

ein Gutachten gemäß § 10 einzuholen und gegebenenfalls die Lenkberechtigung zu 

entziehen. Leistet der Besitzer der Lenkberechtigung innerhalb der festgesetzten Frist 

einem rechtskräftigen Bescheid, mit der Aufforderung, sich amtsärztlich untersuchen 

zu lassen, die zur Erstattung des amtsärztlichen Gutachtens erforderlichen Befunde 

zu erbringen oder die Fahrprüfung neuerlich abzulegen, keine Folge, ist ihm die 

Lenkberechtigung bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. 

 

Gemäß § 25 Abs. 1 FSG ist bei der Entziehung auch auszusprechen, für welchen 

Zeitraum die Lenkberechtigung entzogen wird. Dieser ist auf Grund der Ergebnisse 

des Ermittlungsverfahrens festzusetzen. Endet die Gültigkeit der Lenkberechtigung 

vor dem Ende der von der Behörde prognostizierten Entziehungsdauer, so hat die 

Behörde auch auszusprechen, für welche Zeit nach Ablauf der Gültigkeit der 

Lenkberechtigung keine neue Lenkberechtigung erteilt werden darf. 

 

Gemäß § 25 Abs. 2 FSG ist bei einer Entziehung wegen mangelnder gesundheitlicher 

Eignung die Dauer der Entziehung aufgrund des gemäß § 24 Abs. 4 eingeholten 

Gutachtens für die Dauer der Nichteignung festzusetzen. 

 

Gemäß § 18 Abs. 1 FSG-GV ist die Überprüfung der einzelnen Merkmale nach dem 

jeweiligen Stand der verkehrspsychologischen Wissenschaft mit entsprechenden 

Verfahren vorzunehmen. Die Relevanz dieser Verfahren für das Verkehrsverhalten 

muss durch Validierungsstudien wissenschaftlich nachgewiesen werden. 

 

Gemäß § 18 Abs. 2 FSG-GV sind für die Überprüfung der kraftfahrspezifischen 

Leistungsfähigkeit insbesondere folgende Fähigkeiten zu überprüfen: 

1. Beobachtungsfähigkeit sowie Überblicksgewinnung, 
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2. Reaktionsverhalten, insbesondere die Geschwindigkeit und Sicherheit der 

Entscheidung und Reaktion sowie die Belastbarkeit des Reaktionsverhaltens, 

3. Konzentrationsvermögen, 

4. Sensomotorik und 

5. Intelligenz und Erinnerungsvermögen. 

 

Gemäß § 18 Abs. 3 FSG-GV ist für die Erfassung der Bereitschaft zur 

Verkehrsanpassung insbesondere das soziale Verantwortungsbewusstsein, die 

Selbstkontrolle, die psychische Stabilität und die Risikobereitschaft des zu 

Untersuchenden zu untersuchen sowie zu prüfen, ob eine Tendenz zu aggressiver 

Interaktion im Straßenverkehr besteht und ob sein Bezug zum Autofahren kritisch von 

der Norm abweicht. Zur Überprüfung der Bereitschaft zur Verkehrsanpassung ist 

neben einem verkehrsbezogenen Persönlichkeitstest auch ein ausführliches 

Explorationsgespräch durchzuführen. Dieses darf nur von einem gemäß § 20 für 

Verkehrspsychologie qualifizierten Psychologen geführt werden oder, unter seiner 

Verantwortung und in seinem Beisein, von einem in Ausbildung zum 

Verkehrspsychologen befindlichen Psychologen. 

 

Gemäß § 18 Abs. 5 FSG-GV ist jede durchgeführte verkehrspsychologische 

Untersuchung unverzüglich der das Verfahren führenden Behörde zu melden, die 

Übermittlung der verkehrspsychologischen Stellungnahme hat jedoch erst nach 

vollständiger Bezahlung des in § 23 Abs. 3 genannten Untersuchungsentgeltes zu 

erfolgen. Eine weitere verkehrspsychologische Untersuchung derselben Person 

innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten nach der erstmaligen Untersuchung 

darf nur auf ausdrückliche Anordnung der Behörde erfolgen. 

 

Gemäß § 18 Abs. 6 FSG-GV müssen die für die verkehrspsychologische 

Untersuchung angewandten Testverfahren dem Stand der Wissenschaft 

entsprechend als geeignet anerkannt und vom Bundesminister für Wissenschaft und 

Verkehr genehmigt werden. 
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Aus dem verkehrspsychologischen Gutachten vom 17.03.2020 und dem 

amtsärztlichen Gutachten vom 01.04.2020 ergibt sich nachweislich, dass eine 

gesundheitliche Eignung des Beschwerdeführers zum Lenken eines Kraftfahrzeuges 

der Gruppe 1, Klassen AM und B derzeit nicht gegeben ist. Die Behörde verweist in 

ihrer Entscheidung auch darauf, dass seitens des Amtsarztes angemerkt wurde, dass 

im Gegenstand eine erneute verkehrspsychologische Untersuchung nach 

10 Monaten, somit erstmals mit 10.01.2021, möglich ist, dies liegt unter in § 18 Abs. 5 

FSG-GV gesetzlich normierten Zeitraum von 12 Monaten und kann den Ausführungen 

des Amtsarztes entsprechend nicht weiter verringert werden.  

 
 
Zur Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 

Abs. 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht 

die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die 

dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als 

uneinheitlich zu beurteilen.  

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


